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Automatisch generierte Beschreibung]
Klare Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt – so behalten Sie Gefahrstoffe im Blick
[bookmark: _q8b6blsj00hl]Bei Gefahrstoffen sind klare Entscheidungen erforderlich. Nicht später, nicht nebenbei, sondern zum richtigen Zeitpunkt. Mithilfe der folgenden Tabelle können Verantwortlichkeiten, Prüfpunkte und Rechtsbezüge entlang des Gefahrstoff-Lebenszyklus strukturiert erfasst werden. Sie unterstützt Sie dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Maßnahmen gezielt festzulegen und Entscheidungen nachvollziehbar abzusichern.
	Lebens-zyklusphase
	Ziel dieser Phase
	Zentrale Prüfpunkte
	Verantwortung
	Rechtsgrundlage (Auswahl)

	Beschaffung
	Nur geeignete und beherrschbare Stoffe in den Betrieb bringen
	Sicherheitsdatenblatt fachlich geprüft; Substitutionsprüfung dokumentiert; Stoffeigenschaften, z. B. Flammpunkt, Dampfentwicklung bewertet; Entsorgungsweg vorab geklärt
	Einkauf, Führungskraft, Arbeitssicherheit
	§§ 6–7 GefStoffV,
TRGS 400, TRGS 600, REACH, CLP

	Anlieferung und Freigabe
	Verhindern, dass ungeprüfte Stoffe eingelagert oder verwendet werden
	Abgleich Lieferung mit geprüftem SDB; Kennzeichnung korrekt; Rezepturänderungen erkannt; formale Freigabe vor Einlagerung
	Lager, Arbeitssicherheit
	GefStoffV, TRGS 400

	Lagerung
	Gefährdungen durch falsche Aufbewahrung vermeiden
	Geeignete Lagereinrichtung; Trennung unverträglicher Stoffe; ausreichende Lüftung; Mengengrenzen eingehalten; Gefahrstoffverzeichnis aktualisiert
	Lagerverantwortliche, Führungskraft
	TRGS 510, GefStoffV

	Verwendung
	Exposition wirksam begrenzen und Prozesse sicher betreiben
	Gefährdungsbeurteilung aktuell; AGW bewertet; technische Schutzmaßnahmen wirksam; PSA festgelegt; Unterweisung erfolgt; Wirksamkeitskontrollen dokumentiert
	Führungskraft, Arbeitssicherheit
	§ 6 GefStoffV, TRGS 400/402/500

	Überwachung
	Frühzeitig Abweichungen erkennen
	Rückmeldungen der Beschäftigten berücksichtigt; Messungen und Prüfungen ausgewertet; Anpassung der Maßnahmen bei Änderungen
	Führungskraft, Arbeitssicherheit
	ArbSchG, GefStoffV

	Entsorgung
	Rechtssichere und nachvollziehbare Abfallentsorgung
	Abfallschlüssel korrekt; geeignete Sammelbehälter;Vermischungsverbote eingehalten; Entsorger zugelassen; Nachweisführung vollständig
	Arbeitssicherheit, Abfallbeauftragter
	KrWG, AVV,
Gefahrgutrecht

	Änderungs-management
	Risiken bei Stoff- oder Prozessänderungen vermeiden
	Neubewertung bei Rezeptur-, Mengen- oder Prozessänderungen; Aktualisierung aller Unterlagen; erneute Freigabe
	Führungskraft, Arbeitssicherheit
	GefStoffV, TRGS

	Dokumentation und Kontrolle
	Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit herstellen
	Alle Schritte dokumentiert; Verantwortlichkeiten klar festgelegt; regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit
	Führungskraft
	§§ 5–6 ArbSchG
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